
Hundesteuersatzung 2025 neue Fassung (n.F.) 

Wesentliche Änderungen 

 

 

 

 Steuerermäßigung 

 bei Ablegung Hundeführerschein um 30% (§ 5 Abs. 3 n.F.) 

 für Schutzhunde weggefallen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 a.F.) 

 für gefährliche Hunde ausgeschlossen (§ 5 Abs. 6 n.F.) 

 

 Steuerbefreiung 

 weggefallen für Hunde in wissenschaftlichen Einrichtungen und Zirkushunden  

(§ 3 Nr. 4 u. 7 a.F.) 

 nur noch für einen Blindenhund (§ 4 Abs. 3 n.F.) 

 zusätzlich gewährt für Schweißhunde (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 n.F.) 

 

 Steuersatz in der Hundesteuersatzung festgelegt (§ 9 n.F.) 

(vorher in der Haushaltssatzung) 

 

 Doppelter Steuersatz für gefährliche Hunde (§ 9 Abs. 2 n.F.). 

 

 Steuerschätzung möglich, wenn trotz mehrfacher Aufforderung den Mitwirkungs-

pflichten nicht nachgekommen wird (§ 12 n.F.) 


